
 

1. Pflichten des Nutzers: 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KOSTENLOSEN PROBEMONAT 

- Der Nutzer erfüllt alle notwendigen Installationsvoraussetzungen (z.B. Hardware, Systemsoftware, etc) für die 
Benützung der Software autoPro24 

- Der Nutzer unterstützt die Installation im erforderlichen Umfang unentgeltlich durch vollständige Erteilung 
sämtlicher angeforderten Informationen 

- Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass Störungen an den vom Auftragnehmer gelieferten Komponenten sofort 
nach Erkennbarkeit gemeldet werden. 

Dem Nutzer sind die wesentlichen Funktionsmerkmale der Software bekannt. Er trägt das Risiko, ob die Software 
seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Sämtliche Unklarheiten im Hinblick auf die vertragsgegenständliche 
Software wurden vor Abschluss dieses Vertrages zur Gänze geklärt. Darüber hinausgehenden Eigenschaften der 
Software werden nicht schuldet. Darstellungen z.B. im Handbuch, in Testprogrammen, in Produkt- und 
Projektbeschreibungen sind keine Eigenschaftszusagen. Eigenschaftszusagen bedürfen einer ausdrücklichen und 
schriftlichen Vereinbarung.  
Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass autoPro24 sämtliche Fahrzeugdaten des Nutzers von den diversen 
Internetplattformen (cyBasar.com, car4you.at, etc) einholt und speichert. Ab diesem Zeitpunkt werden diese Daten 
nicht mehr bei den einzelnen Internetplattformen, sondern ausschließlich bei autoPro24 gespeichert. Eine Änderung 
der Daten auf den Internetplattformen ist ab diesem Zeitpunkt daher ausschließlich über autoPro24 möglich. Für den 
Fall, dass nach dem Probemonat kein Vertrag mit autoPro24 abgeschlossen wird, verbleiben die Daten zwar auf den 
jeweiligen Internetplattformen, sie können jedoch nicht mehr geändert werden. Dazu muss der Nutzer seine 
Fahrzeugdaten selbst auf den Internetplattformen neu einpflegen. 
 
2. Immaterialgüterrechte: 
Die Software autoPro24 ist geistiges Eigentum von Herrn Ing. Peter Fux, dem alle Rechte betreffend auch 
Bearbeitung und Wartung der Software zustehen. Unterlagen, Ausarbeitungen, Vorschläge, Testprogramme usw. 
sind ebenfalls sein geistiges Eigentum und dürfen nicht vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Wenn 
nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kein Vertrag zustande kommt, sind die Software-Komponenten sowie 
sämtliche Unterlagen an den Auftragnehmer zurückzustellen und/oder von den eigenen Datenträgern zu löschen 
und dürfen nicht weiter benutzt oder weitergegeben werden. 
Der Nutzer im Probemonat das nicht übertragbare Recht zur Benützung der Software im vereinbarten Ausmaß. Eine 
Vervielfältigung der dem Auftraggeber übergebenen Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers 
ist ausdrücklich untersagt. Der Nutzer ist ferner nicht berechtigt, die Software für Rechenzentrumsbetrieb in der 
Form einzusetzen, dass Dritten das Benutzen der Programme, gleich auf welchem technischen Weg, gestattet wird 
oder die Programme für Dritte benutzt werden.  
Das Nutzungsrecht gilt nur für die jeweils letzte dem Auftraggeber übersandte Version der Software.  
Der Nutzer ist nicht berechtigt unter Nutzung der Software als Vorlage, ähnliche Software zu entwickeln. An allen für 
die Vertragserfüllung relevanten Unterlagen und Vorgaben des Nutzers erwirbt der Herr Ing. Peter Fux eine nicht 
exklusive, sachlich und örtlich unbeschränkte Werknutzungsbewilligung. 
Beendigung von Nutzungsrechten: 
Im Falle schwerer Verstöße des Nutzers gegen die Bedingungen dieses Vertrages ist Herr Ing. Peter Fux berechtigt, 
die Nutzungsrechte an der Software mit sofortiger Wirkung dem Nutzer zu entziehen. Der Nutzer hat sodann 
sämtliche Datenträger und Unterlagen zurückzustellen und schriftlich die Beendigung der Nutzung zu erklären.  
 
3. Haftung und Schadenersatz 
Es wird für keine besonderen Eigenschaften sowie bestimmte Erreichbarkeit während des Probemonats gehaftet.  
Ebenso wird für die Schadenersatzpflicht für jegliches Verschulden sowie für Folgeschäden, Vermögensschäden, 
entgangenem Gewinn, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter auch aus 
dem Titel der Produkthaftung ausdrücklich ausgeschlossen. Ferner wird keine Gewähr für die von den einzelnen 
Internetplattformen (z.B. car4you.com, etc) verwendeten Schnittstellen, insbesondere nicht für einen vollständigen 
und korrekten Datenimport.  
 
4. Sonstiges 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten als vereinbart. Sie sind dem Nutzer hinreichend 
bekannt und nimmt dieser sie zustimmend zur Kenntnis. Bei einander widersprechenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers und Auftraggebers gelten jene des Auftragnehmers. 
Als Dritter im Sinne dieses Vertrages gilt jede natürliche und/oder juristische Person die von den Vertragspartnern 
im rechtlichen Sinne verschieden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Diesem Vertrag liegt österreichisches Recht zugrunde. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über den internationalen Warenkauf (UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommen, CISG) ist ausgeschlossen. 
Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag, einschließlich Streitigkeiten über die Gültigkeit dieses Vertrages, ist 
usschließlich das für Handelssachen in Wien zuständige Gericht zuständig. a
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